
 

 

 

 

Antrag auf Betreuungswechsel (wenn ich eine Person Vorschlagen möchte) 

Sehr geehrtes Betreuungsgericht, 

hiermit beantrage ich, aufgrund von § 1868, §1869 und § 1816 (für meine persönlichen 

Informa!onen, siehe Absender) einen Wechsel meines rechtlichen Betreuers. 

Ansta& meines Betreuers möchte ich folgende Person als rechtliche Betreuung einsetzten 

lassen: 

Name: 

geboren am: 

Adresse: 

 

 

Folgender Grund/folgende Gründe treffen zu: 

o Ich habe nicht genug Vertrauen zu meinem rechtlichen Betreuer.  

o Ich habe den Eindruck, dass mein rechtlicher Betreuer sich nicht an all unsere 

Absprachen hält. 

o Ich habe den Eindruck, dass mein rechtlicher Betreuer sich nicht regelmäßig genug 

bei mir meldet. (Telefonisch, per Brief oder E-Mail) 

o Ich habe keinen vollumfänglichen Überblick über meine Angelegenheiten. Ich möchte 

regelmäßig transparent über meine Angelegenheiten informiert und aufgeklärt 

werden. 

o Ich habe den Eindruck, dass mein rechtlicher Betreuer nicht immer meine Wünsche 

respek!ert. 

o Sons!ges:  

 

 

 

Name: 

geboren am: 

Adresse: 

 



Über den Wechsel möchte ich vor Gericht  

o Sprechen 

o nicht sprechen, weil ich mit dem Wechsel einverstanden bin. 

 

Ich bi&e Sie, Ihrer Pflicht nach §1862 BGB nachzukommen und in der Sache zu ermi&eln. Ich 

bi&e um U nterstützung der gemeinsamen Klärung des Sachverhaltes. 

Vielen Dank. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Ort, Datum       U nterschri?

 

 



Glossar 

§ 1868 BGB 

Entlassung des Betreuers 

(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn dessen Eignung, die 

Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder 

ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, 

wenn der Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder den 

erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten hat. 

(2) Das Betreuungsgericht hat den beruflichen Betreuer zu entlassen, wenn dessen 

Registrierung nach § 27 Absatz 1 und 2 des Betreuungsorganisationsgesetzes widerrufen 

oder zurückgenommen wurde. 

(3) Das Betreuungsgericht soll den beruflichen Betreuer, den Betreuungsverein, den 

Behördenbetreuer oder die Betreuungsbehörde entlassen, wenn der Betreute zukünftig 

ehrenamtlich betreut werden kann. 

(4) Das Betreuungsgericht entlässt den Betreuer auf dessen Verlangen, wenn nach dessen 

Bestellung U mstände eingetreten sind, aufgrund derer ihm die Führung der Betreuung nicht 

mehr zugemutet werden kann. 

(5) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute eine mindestens 

gleich geeignete Person, die zur Übernahme der Betreuung bereit ist, als neuen Betreuer 

vorschlägt. 

(6) Der Vereinsbetreuer ist auch dann zu entlassen, wenn der Betreuungsverein dies 

beantragt. Wünscht der Betreute die Fortführung der Betreuung durch den bisherigen 

Vereinsbetreuer, so kann das Betreuungsgericht statt der Entlassung des Vereinsbetreuers 

mit dessen Einverständnis feststellen, dass dieser die Betreuung künftig als Privatperson 

weiterführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behördenbetreuer entsprechend. 

(7) Der Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde ist als Betreuer zu entlassen, sobald 

der Betreute durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden 

kann. Dies gilt für den Betreuungsverein nicht, wenn der Wunsch des Betreuten dem 

entgegensteht. 

 



§ 1869 BGB 

Bestellung eines neuen Betreuers 

Mit der Entlassung des Betreuers oder nach dessen Tod ist ein neuer Betreuer zu bestellen. 

§ 1816 BGB 

Eignung und Auswahl des Betreuers; Berücksichtigung der Wünsche des Volljährigen 

(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer, der geeignet ist, in dem gerichtlich 

angeordneten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 

rechtlich zu besorgen und insbesondere in dem hierfür erforderlichen U mfang persönlichen 

Kontakt mit dem Betreuten zu halten. 

(2) Wünscht der Volljährige eine Person als Betreuer, so ist diesem Wunsch zu entsprechen, 

es sei denn, die gewünschte Person ist zur Führung der Betreuung nach Absatz 1 nicht 

geeignet. Lehnt der Volljährige eine bestimmte Person als Betreuer ab, so ist diesem Wunsch 

zu entsprechen, es sei denn, die Ablehnung bezieht sich nicht auf die Person des Betreuers, 

sondern auf die Bestellung eines Betreuers als solche. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 

Wünsche, die der Volljährige vor Einleitung des Betreuungsverfahrens geäußert hat, es sei 

denn, dass er an diesen erkennbar nicht festhalten will. Wer von der Einleitung eines 

Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis erlangt und 

ein Dokument besitzt, in dem der Volljährige für den Fall, dass für ihn ein Betreuer bestellt 

werden muss, Wünsche zur Auswahl des Betreuers oder zur Wahrnehmung der Betreuung 

geäußert hat (Betreuungsverfügung), hat die Betreuungsverfügung dem Betreuungsgericht 

zu übermitteln. 

(3) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann oder ist 

die gewünschte Person nicht geeignet, so sind bei der Auswahl des Betreuers die familiären 

Beziehungen des Volljährigen, insbesondere zum Ehegatten, zu Eltern und zu Kindern, seine 

persönlichen Bindungen sowie die Gefahr von Interessenkonflikten zu berücksichtigen. 

(4) Eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zu dem Volljährigen 

hat, soll nur dann zum ehrenamtlichen Betreuer bestellt werden, wenn sie mit einem nach § 

14 des Betreuungsorganisationsgesetzes anerkannten Betreuungsverein oder mit der 

zuständigen Behörde eine Vereinbarung über eine Begleitung und U nterstützung gemäß § 

15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder § 5 Absatz 2 Satz 3 des Betreuungsorganisationsgesetzes 

geschlossen hat. 



(5) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 Absatz 2 des Betreuungsorganisationsgesetzes soll nur 

dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine geeignete Person für die ehrenamtliche 

Führung der Betreuung zur Verfügung steht. Bei der Entscheidung, ob ein bestimmter 

beruflicher Betreuer bestellt wird, sind die Anzahl und der U mfang der bereits von diesem zu 

führenden Betreuungen zu berücksichtigen. 

(6) Eine Person, die zu einem Träger von Einrichtungen oder Diensten, der in der Versorgung 

des Volljährigen tätig ist, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen 

Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall 

die konkrete Gefahr einer Interessenkollision nicht besteht. 

 


